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Königlichen Regierung zu Düsseldorf.
Stück 4S.
Inhalt des Reiehs-Gefetzblattes

117 ZA. 1726. Das zu Berlin am 25. Novem¬

ber 1872 ausgegebene 32l Stück des Reichsgesetz¬
blattes enthält:

Nr. 888. Bekanntmachung des neunten Verzeich¬
nisses derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur

Ausstellung gültiger Zeugnisse über die wissenschaft¬
liche Qualifikation zum einjährig freiwilligen Militär¬

dienst berechtigt sind. Vom 21. November 1872.
6 7 44 1727. Concessions-Urkunde,

betreffend denBau und Betrieb einerEisen-

bahn von Gladbach nach Rheydt durch die

Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft.

Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen:c.
Nachdem die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft

auf Grund der Beschlüsse der General-Versammlung

ihrer Aktionäre vom 31. Mai 1870 darauf angetragen

hat, ihr die Ausdehnung ihres Unternehmens durch
die, Fortsetzung der ihr unterm 20. November 1871

von Uns concessionirten Linn-Crefeld-Gladbacher

Eisenbahn nach Rheydt, sowie durch Ausführung oder

Erwerbung der zur Belebung des Verkehrs auf der

Gladbach-Rheydter Bahn sich etwa als nützlich er¬
weisenden Schienenverbindungen mit industriellen

Etablissements zn gestatten, wollen Wir der erwähnten

Gesellschaft zum Bau und Betrieb der vorbezeichneten

Erweiterungen ihres Unternehmens, in Anerkennung

der mit denselben für die gewerblichen und Verkehrs-
Jnteressen verknüpften Vortheile, unter gleichzeitiger

Verleihung des Rechts zur Expropriation und zur

vorübergehenden Benutzung fremder Grundstücke nach

Maßgabe des Gesetzes vom Z.November 1838 Unsere

Genehmigung unter nachstehenden Begingungen hier¬
durch ertheilen.

I. Die Feststellung der Bahnlinie Gladbach-
Nheydt und die Genehmigung der speciellen Baupro¬

jekte und Anschläge gebührt dem Ministerium für

Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, dessen Zu¬

stimmung auch zu jeder Abweichung von dem geneh¬

migten Bauplane erforderlich ist.
Die Bahn muß längstens innerhalb 3 Jahren

von der Ertheiluug der Concession an gerechnet be¬
triebsfähig vollendet sein.

II. Sowohl die Bahn von Gladbach nach Rheydt

»uSftegkbe» zu Düsseldorf den 7. Dezember Z872.

Jahrgang 1873.
als auch die erwähnten Schienenverbindungen, zu
deren Ausführung resp. Erwerbung es in jedem ein¬

zelnen Falle der Genehmigung des Ministers für

Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bedarf,
bilden einen integrirenden Theil des Unternehmens

der Rheinischen Enenbahn-Gesellschaft und es finden

auf dieselben die Bestimmungen der Gesellschaftsstatuten
und deren Nachträge, sowie die Bedingungen unter
III. bis X. der obengedachten Concessions-Urkunde

vom 20. November 1871 Anwendung.

Die gegenwärtige Urkunde ist durch die Amts¬

blätter der Regierungen zu Cöln und Düsseldorf auf
Kosten der Gesellschaft zu veröffentlichen, von Er-

theilung der landesherrlichen Genehmigung und des

Expropriatiomrechts aber eine Anzeige in die Gesetz¬
sammlung auszunehmen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen

Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Jnsiegel.
Gegeben Berlin, den 4. November 1872.

(1^. 8.) gez. Wilhelm,

gg z. Graf von Roon. Graf von Jtzenplitz.
vonSelchow. Grafzu Eulen b urg. Or.Leon-

hardt. Camphausen. Dr. Falk.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Ceutral-Behörden.

»745.1708. Vom 1. Januar 1873 ab werden bei

sämmtlichen Reichs-Postanstalten Postkarten zum

Verkauf gestellt, welche gleich mit dem F r an c ost emp el

von V-Groschen bz. 2 Kreuzern bedruckt sind, so daß

es des Aufklebens der Freimarke nicht erst bedarf.

Diese gestempelten Postkarten werden ohne Auf¬

schlag zum Nennwerthe an das Publicum abgelassen.

Daneben wird der Verkauf von Postkarten der jetzt

gebräuchlichen Art, welche nicht gestempelt und auch
nicht mit Freimarken beklebt sind, ferner der Post¬
karten mit bezahlter Rückantwort unter den bis¬

herigen Bedingungen fortgesetzt werden.
Berlin, den 27. November 1872.

Kaiserliches General-Postamt. Stephan.

T74V 1720. Die Weichnachstsendungen
betreffend.

Die Weihnachtszeit führt der Post bekannt¬
lich in jedem Jahre bedeutende Massen von Packeten

zu. Wenn sich diese Massen in den letzten Tagen



vor Weichnachten zusammendrängen und, wie dies oft

der Fall ist, noch schwierige Wstterungs- uud Wege-

verhältirsse hinzutreten: so kann auch b i den um¬

fassendsten Vorbereitungen nicht jede einzelne Sendung
mit der sonstigen Pünktlichkeit eintreffen Eine ver¬

spätete Ankunft ist aber gerade bei diesen Sendungen
bedauerlich Das Publicum wird daher im eigenen

Interesse ersucht, mit den Weihnachtssendungen
bald ru beginnen, damit die Massen sich mehr

zertheilen, Zugleich wird ersucht, die Packetedauer¬
haft zu verpacken, nomentlicl» dünne Cartons,

schwache Schachteln und C'garrenkisten zu vermeiden
und die Signaturen deutlich und vollständig entweder

auf die Packete selbst niederzuschreiben oder, wenn

dies nicht thunlich, an denselben so haltbar zu befe¬

stigen, daß sie während der Beförderung nicht ab¬

fallen oder abgestreift werden können.

Berlin, den 1. Dezember 1872.

Kaiserliches General-Postamt. Stephan.

Verordnungen v. Bekanntmachungen
der Prvviuzial-Behörden.

«S'A?. 1709. Der von der Kreisshnode Solingen

vollzogenen Wahl des Pfarrers vr. Friedrich zu

Ohligs zu ihrem Superintendenten hat der evangelische
Ober-Kirchenrath im Einverständniß mit dem Herrn

Minister der geistlichen Angelegenheiten die Bestäti¬

gung ertheilt und hat die Einführung desselben durch
den Herrn General-Superintendenten am 5. d. Mts.
in der Kirche zu Ohligs stattgefunden.

Glichzeitig ist die Wahl des Pfarrers Krabbe
in Widdert zum Assessor der Synode von dem evan¬

gelischen Ober-Kirchenrathe genehmigt worden.

Koblenz, den IS. November 1873.

Königliches Consistorium.
1710. Der von der Kreissynode an der

Ruhr vollzogenen Wahl des bisherigen Superinten-
d entur-Verwalters,Assessor, Pfarrer Hempel zu Werden

zu ihrem Superintendenten, hat der evangelische Ober-

Kirchenraih im EinVerständniß mit dem Herrn Mini¬
ster der geistlichen Angelegenheiten die Bestätigung

ertheilt und hat die Einführung desselben durch den
Herrn General-Superintendenten am 7. d. Mts. in

der Kirche zu Werden stattgefunden.
Gleichzeitig ist die getroffene Wahl des Pfarrers

Grüber in Essen zum Assessor der Synode Seitens

des evangelischen Ober-Kirchenraths genehmigt worden.

Koblenz, den 10. November 1872.

Königliches Consistorium.Verordnungen u Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

i>7 R». 1731. Die Königl. Regierung erhält anbei

10 Exemplare 1er mit Bezug auf die Bestimmungen

der Maaß- und Gewichtsordnung vom 17.

August 1868 geänderten und nach den gemachten Erfahr¬
ungen ergänzten Anweisung für die Aus¬

führung der technischen Vorarbeiten bei
Lau des-Meliorationen vom heutigen Tage.

DieJnstruction vom 34. August 1861

! wird hiermit außer Kraft gesetzt.
Berlin, den 15. August 1872.

Der Minister für die landwirthschaftlichen

Angelegenheiten. Im Auftrage: Greifs.
Anweisung

für die Ausführung der technischenVor-
arbeiten bei Landes-Meliorationen.

Um eine möglichst gleichmäßige und zweckdienliche

Behandlung der technischen Vorarbeiten für größere

Landes - Meliorationen (Entwässerungen, Bewässe¬

rungen, Eindeichungen, Fluß-Regulirungen) herbeizu¬
führen, werden für die Anfertigung solcher Vor¬

arbeiten die nachstehenden Bestimmungen getroffen:
Allgemeine Vsrarbeiten.

Z. 1. Zur Begründung des Antrags auf Be¬
arbeitung des Unternehmens und Bewilligung der

Vorarbeitskosten aus der Staatskasse ist in der Regel

beizubringen:

1) ein Uebersichts- Situationsplan,

welcher aus der Generalstabskarte oder an¬

deren gedruckten Karten, oder aus sonstigen
vorhandenen Materialien (im Maaßstabe von

I: 10,000 bis 1 : 100,000) zusammengestellt

wird, und ein Bild des Betheiligungs-Gebietes

der bestehenden Wasserzüge, Stauwerke, Deiche

rc., sowie der beabsichtigten Haupt-Meliorations-

Anlagen, soweit sich dieselben schon einiger¬

maßen übersehen lassen (letztere in karminrothen

Linie»l), geben soll, ohne daß es dabei auf voll¬
ständige geometrische Genauigkeit und Vollständig¬
keit ankoinmt;

2) ein Erläuterungs-Bericht, welcher enthält:
») eine allgemeine oder kurze Beschreibung des

Meliorations-Gebietes, der Bodenart, der

kulturschädlichen Uebelstände und deren

Ursachen,

d) die Grundzüge der beabsichtigten Meliora»
tion unter Schätzung der ungefähren Bau¬

kosten, wobei zu erwägen ist, ob diese Kosten

mit den zu erwartenden Vortheilen in ange¬

messenem Verhältnisse stehen werden,

(bei Bewässerungen ist insbesondere die

disponible Wassermenge und die Beschaffen¬

heit des Wassers zu beleuchten),

e) den Kostenüberschlag der speziellen Vor¬
arbeiten.

Specielle Vorarbeiten.

§. 3. Die speciellen Vorarbeiten für die gesetz¬

liche Begründung des Unternehmens müssen in der

Regel bestehen aus:

a) einer Special-Karte des Meliorations-Terrains,

b) genauen Nivellements-Plänen, bei Seeablassungen

auch Peilunsts-Plänen,
e) einer Ueberstchts-Karte,

6) einem zu derselben passenden Uebersichts-Nivelle--
»nent,

s) dem Meliorations-Plane (Erläuterungs-Bericht,



Bauzeichnungen und Kosten-Anschlag),
a. Special-Karte.

H. 3. Als Special-Karte dienen gewöhnlich die

vorhandenen Karten (Kataster-Karten, Separations-
Karten und dergl.)

Eine Kopie davon nach dem vorhandenen Maß¬

stabe ist für das Bureau der Meliorations - Ver¬

waltung zu fertigen, behufs Eintragung der Project-

Linien, Berechnung der Grundentschädigung und Ein¬

schätzung in das Meliorations-Kataster.
Wenn die leitende Behörde eine Reduktion der

vorhandenen Karten auf einen gleichmäßigen Maß¬

stab für erforderlich erachtet und anordnet, so ist

für die reduzirte Karte gewöhnlich der Maßstab
von 1:5tXX) (1 Mm. ---- 5 Meter) zu wählen; die

Karte ist, wenn thunlich, in Uebereinstimmung mit

der Uebersichtskarte, in der Regel also, oben Norden,

unten Süden, zu orientiren, und unter allen Um¬

ständen mit dem genauen astronomischen Meridian

zu versehen, sonst folgt sie dem Hauptflusse von links

nach rechts; die einzelne Sektion soll möglichst nicht
über 2 Meter lang und 1 Meter hoch sem und soll

die Anschlüsse an die angrenzenden Sektionen auf 5
Centimeter Breite bloß in Linien enthalten.

Dasselbe gilt, wo ausnahmsweise eine neue

Messung des Terrains angeordnet wird.

Die Spezial-Karten sollen alles Bestehende der

Meliorationsfläche enthalten, namentlich die Wasser¬

züge , Wege und Eisenbahnen mit ihren Bauwerken,
die Orte der Pegel, die Brücken, Wassertriebwerke

und Schleusen, die Besitzstünde (Grenzen) der ein¬

zelnen Grundbesitzer, deren Namen und die Kataster¬
nummern, die Feldmarksgrrnzen unter Beschreibung

der angrenzenden Feldmarken, die Ortschaften und
Gebäude, die Kulturarten des Bodens (Acker,

Wiese, Wald, Haide und Hütung, Brücher). Höhen¬

züge werden durch Bergsteiche bezeichnet.
Die bestehenden Wege, Grenzen, Gebäude rc.

werden mit schwarzen Linien, die bestehenden Wasser¬

züge in bordvoller Breite mit hellblauer Farbe und
deren Abflußrichtungen mit Pfeilen bezeichnet. Alle

neu projektirten Anlagen werden mit Karminroth

ausgezogen, und, einschließlich der zugehörigen Zahlen,
karminroth beschrieben.

Die Grundflächen vorhandener Deiche sind mit

grauem Untergrunde, die Böschungen mit hellgrüner
Farbe und ihre Krone mit einem hellbraunen Striche

zu bezeichnen; bei Maßstäben von 1: 5000 und

darunter genügt die Bezeichnung der Kronenlinie.

Alle Farben sind so hell zu halten, daß das

Projekt darüber hinweg gezeichnet werden kann.

Die gemessenen Haupt-Linien werden in ihren

Eckpunkten mit schwarzen Ringen bezeichnet, die

gemessenen und nivellirten Linien dagegen in

der Spezialkarte mit feinen schwarzen Strichen aus¬

gezogen und alle Haupt Stationen von 1000 zu 1000

Meter Länge mit schwarzen Ringen eingefußt.Der Anfangspunkt emer gemessenen oder nivellir-

! teil Linie ist genau zu bezeichnen, und die Stationirnng

^ so zu machen, daß die Nummer jeder Station nnt
100 multiplizirt den Abstand von: Anfangspunkte in

Meter angiebt. Die Zehner, hier also Kilometer,
sind dabei größer zu schreiben

(10. ii», ,g., zz. rc. 20 rc)
Die Umfangslinie der Meliorations-Betheilrgung

ist mit einem grünen Striche zu bezeichnen, und die

höchste Ueberschwemmungs-Grenze, wo sie vom Be¬
theiligung Gebiete abwercht, blau zu Punktiren.

Ein liegender Maßstab mit deutlicher Ueberschrift

seines Verhältnisses zur natürlichen Größe ist auf

jeder Karte anzubringen und die Außenseite jeder

Karte, sowie jeder gerollten Zeichnung, mit der Be¬

zeichnung des Inhaltes zu versehen.
li. Nivellements-Pläne.

§. 4. Jedes Nivellement ist doppelt und mit

der größten Sorgfalt auszuführen.

Die Auftragung der Nivellements erfolgt, sofern

nicht abweichende Vorschriften ertheilt sind, in den

Längen nach dem Maßstabe von 1: 5000 der wirk¬

lichen Länge (1 Mm. --- 5 Meter und in den Höben

nach dem 25fachen Maßstabe von der wirklichen

Größe, bei welchen 5 Mm. — 1 Meter darstellen.

Eine Abweichung von dieser Regel wird zweck¬

mäßig zu bestimmen sein:
1. m Betreff des Längenmaßstabes,

s) wo sich das Nivellement an eine vorhandene

Spezialkarte anschließen soll, indem dann
der Maßstab der Spezialkarte auch als

Längenmaßstab für das Nivellement anzu¬

wenden ist;

b) bei ausgedehnten Nivellementszügen von

mehreren Meilen Länge, wo ein Maßstab
von 1:10000 (1 Mm. 10 Meter) über¬

sichtlicher ist;

o) bei Flächen-Nivellements, namentlich bei

größeren Vewässerungs-Projekten sind die

Ordinate» in die Spezialkarten einzutragen

und nur von solchen Nivellementslinien Profile

anzufertigen, welche augenscheinlich für den

Haupt-, Zu- oder Ableitungskanal zu benutzen

sind;

2. in Betreff des Höhenmaßstabes in ebenen Gegen¬

den (bei durchschnittlichem Gefälle von 1:2000

(l/z Mm. per Meter und darunter), wobei ein

Maßstab von l/,g<>, d. i. 10 Mm. — 1 Met. zu

wählen ist.

Der Maßstab für die Länge ist liegend, der
Maßstab für die Höhen neben der ersten und letzten

Ordinate des Nivellements-Planes parallel mit den

Ordinate», also stehend, zu zeichnen.

Der Anfangspunkt des Nivellements liegt allemal

zur Linken; die Richtung des Nivellements geht von

der Linken zur Rechten, gleich dem Abflusse oder

Gefälle des Wassers und gleich der Schrift. .

Der Normal-Horizont für die Nivellementslimen
im Meliorations-Terrain soll ein und derselbe sem



und womöglichdurch den Nullpunkt des Amsterdamer
Pegels gedacht sein.

Die Verbindung des Nivellements mit einem nahe
gelegenen, in seiner Höhe zum AmsterdamerPegel
bekannten Punkte geschieht durch ein besonderes
generelles Nivellement, dessen Kosten bei Beantragung
der Vorarbeitskostenbesonders zu berechnen sind.
Ueber 3 Meilen sollen dergleichen Verbindungs-Nivelle-
ments in der Regel nicht ausgedehnt werden. Wo
der Anschluß an den Amsterdamer Pegel nicht ohne
Kosten zu erreichen ist und die Kosten des Anschluß-
Nivellements nicht bewilligt werden, da ist der Null¬
punkt des Nivellements in einem Fixpunkte (Pegel,
Fachbaumund dergl.) allemal unter der Erdober¬
fläche zu wählen.

Wenn sich hierbei für die Fortsetzung des Nivelle¬
ments zu lange Ordinate» ergeben, so kann der
Normal-Horizont,jedoch immer nur um je 10 Meter
höher gelegt werden, was in den Längenproftlen
anzugeben ist. Die Zahlen der Ordinaten sind überall
nach dem ersten Normal-Horizonte einzuschreiben.

Die Nivellir-Latte ist auf vertiefter Skala in
Meter und jeder Meter in 100 Theile einzutheilen,
alle ungeraden Meter derselben, also der 1., 3., 5.
sind auf weißem Untergrund schwarz mit schwarzen
Zahlen, die graden Meter, also 2., 4., 6. roth mit
rothen Zahlen zu malen.

Die Nivellements-Tabellen werden nach dem am
Schlüsse beigefügtenFormulare geführt und berechnet.

Am Ende jeder Seite soll die Abstimmung nach¬
gewiesen sein. Was in den Nivellements-Tabellen
und Plänen nicht Platz findet, wird in der Rubrik
„Bemerkungen" der Nivellements-Tabelleoder in beson¬
deren Heften skizzirt und beschrieben.

Jede einzelne Nivellements-Linie,sie mag ein
Längen- oder Quer-Proftl betreffen, bildet in der
Nivellements-Tabelle einen besonderen Abschnitt.

Für alle bestehenden Gewässer (Flüsse, Bäche,
Kanäle, Gräben), deren beide Ufer mvellirt werden,
soll die Haupt-Nivellements-Linieim Terrain des
linken Ufers angenommenwerden und wird das
rechtsseitige Ufer dabei punktirt dargestellt;bei Durch¬
stichs- und Deich-Projektenfolgt indeß der Nivelle¬
ments-Zug möglichst der projektirtenDurchstichs- resp.
Deich-Linie.

An die Haupt-Nivellements-Linie und ihre
Stationen werden alle übrigen nivellitischen Er¬
mittelungen (Querlinien, Thal- und Fluß-Profile
und dergl) gebunden.

Das Nivellement muß an natürliche und mög¬
lichst viele Festpunkte,gewöhnlich alle 1000 Meter
einmal festgelegt werden. Der niedrigste, der mittlere
und der höchste Wasserstand ist darin anzugeben,
desgleichen die linkseitige Uferhöhe und die Flußsohle,
nebst der Höhenlage der wichtigeren Punkte der Gegend,
z. B. Eisenbahnschienen, Chäusseekronen, Pegelnull¬
punkte, Oberkanten von Fachbäumen, Schleusen-
drempel, Wehrrücken, Schützenhöhen, Merkpfähle

(Spiegelpfähle)und Sicherheitspfähle(Grundpfähle),
Unterkantedes Schlußsteins an gewölbten Brücken
und der Straßenbalken an anderen Brücken, die
Oberkante der Jochholme derselben,Plinthen und
Thürschwellen nahestehender Gebäude.

Die Beschaffenheit des Terrains ist mit einem
entsprechenden hellen schmalen Farbenstriche(Acker
braungelb, Wald grau. Wiese und Moor grün) im
Nivellement zu charakterisiren. Die Beschaffenheit
des Untergrundes ist nur da, wo es besonders vor¬
geschrieben wird, zu untersuchen und anzugeben. Die
Sohle ist mit schwarzerLinie zu zeichnen und mit
entsprechender hellerer Farbe anzulegen.

Alles Bestehende wird schwarz gezeichnet, das
Wasser nebst den Zahlen des Wasserslandesblau,
das Projekt mit seinen Zahlen roth, der Auftrag
hellroth, der -übtrag hellgrau.

Die Zahlen der Terrains-Ordinaten stehen links
von ihren Ordinate», die des Projektes rechts von
denselben.

Die Zahlen des Terrains, der Sohle, der Deich¬
krone und des Wasserspiegels (letzte blau) stehen,
jede Art für sich, auf einer besonderen Höhe oder
Linie. Darunter finden parallel mit dem Horizonte
die Namen der Feldmarken und Güter Platz, welche
die Nivellements-Linie durchzieht.

Vor Ausführung des Nivellementsfür einen
bestehenden Wasserlauf, dessen Wasserstand erheblichem
Wechsel unterliegt, sollen in den Hauptstationenetwa
von 1000 zu 1000 Meter, sowie ober- und unterhalb
fester Brücken und Stauwerke und an sonst wichtigen
ZwischenpunktenInterims-Pegel (circa 1 Meter lange
Pfähle mit Centimeter-Eintheilung)am Rande des
Wasserspiegels,besonders an festen Brücken einge¬
schlagen und deren Höhenlage demnächst in die Nivelle¬
ments-Tabelle eingetragen' werden. Der während
des Nivellements vorkommendeWasserstand ist in die
Nivellements-Tabelleeinzutragen. Zur Erreichung
eines normirtenWasserstandes sind sämmtliche Pegel
an einem und demselben Tage während eines beharr¬
lichen Zuflusses zu beobachten und die vorgefundenen
Wasserstände einzutragen. Auf diesen Wasserstand
sind sämmtliche Ordinaten für den Wasserspiegel zu
berechnen und in die Nivellements-Pläne einzuzeichnen.

Die Lage der zwischen den Stations Punkten
etwa noch erforderlichenOrdinate» ist nur durch das
Einschreibenihrer Entfernung von dem vorliegenden
Stations-Puukte festzustellen.'Zur leichteren Orienti-
rung werden die Ordinaten von 1000 zu 1000 Meter
stärker, als die anderen Ordinate» ausgezogen. Im
Uebrigen gilt für die Stationirung das im § 3
Gesagte.

Wenn es der Raum auf dem Papiere gestattet,
so sind die korrespondirendonSituations- und Nivelle¬
ments-Pläne auf einem und demselben Blatte über¬
einander darzustellen. Thal- und >Fluß-Querprofile
und Zeichnungen besondererBauwerke sind, wo mög¬
lich gleich über oder unter der betreffenden Stelle



des Nivellements, erstere in dem bestimmten Längen -

und Höhenmaßstabe, letztere in dem Maßstabe von

5 Mm. I Meter zu zeichnen.

Im anderen Falle nehmen besondere Blätter

und Hefte die Querprofile und Bauwerks -Zeich
nungen auf.

Das rechte Ufer ist dabei stets rechts, das linke

Ufer links zu zeichnen. Für die größere Schrift der
Karten und Nivellements wird die Anwendung von

Drucktypen empfohlen.

o. Uebersichts-Karte.

§. 5. Die Uebersichts-Karte ist durch Reduktion
der Spezial-Karten in der Regel im Maßstabe von

1:10,000, d. i. 1 Mm. ---- 10 Meter anzufertigen

und enthält nur die bemerkenswerthesten Gegenstände.

Sie dient bei ausgedehnten Meliorationsflächen als

Projektions-Karte für die Hauptanlagen. Zn vielen
Fällen wird auch schon eine Kopie der Original-

Aufnahmen des Königlichen General-Stabes (im

Maßstabe von l : 25,000 (1 Mm. — 25 Meter) als
Uebersichtskarte dienen können.

Bei der Vorlegung des Projekts in der Ministerial-

Jnstanz ist die Ueberstchts-Karte mit einzureichen; der Ein¬

reichung der Spezial-Karten bedarf es in der Regel nicht.

Wenn die Uebersichts-Karte das im §. 3 gedachte
Maß überschreitet, so ist sie selbst in mehrere Sectionen

zu theilen.
Alsdann ist noch eine kleinere Uebersichts-Karte

in einem Blatte im Maßstabe von 1 -.50,000 (1 Mm.

— 50 Meter) zu fertigen, und auf derselben möglichst
zugleich das Uebersichts-Nivellement (Z. 6) darzu¬
stellen.

Bei Meliorationen, wo es darauf ankommt, die

Menge des abzuführenden Wassers zu bestimmen,

ist auch eine Karte beizubringen, welche das betreffende
Wafsersammel- oder Abdachungs-Gebiet darstellt. Die¬

selbe ist aus einer entsprechenden Landkarte zu ent¬

nehmen. Sie soll von den höchsten Quellenlagern

bis zur nächst unterhalb liegenden Müirdung des

Flusses reichen, und die bekannten Höhenangaben

über dem Meeresspiegel, die bemerkenswerthen Äasser-

bauwerke, sowie die ungefähre Flächenangabe des
Wafsersammel- oder Abdachungs-Gebietes enthalten.

Z. 6. 0) Das Uebersichts-Nivellement

erhält in der Regel den Längenmaßstab von 1 Mm.

— 50 Meter und den Höhenmaßstab der Nivellements-

Pläne ß. 4 mit den merkenswerthesten Bezeichnungen.
Dabei ist auf eine möglichste Uebereinstimmung der

Bezeichnungen mit denen der Uebersichtskarte zu
halten.

Die Ordinaten sind nicht alle 1000 Meter, son¬
dern alle 5000 Meter stärker auszuziehen.

o. Meliorations-Plan.

§. 7. Der Erläuterungs-Bericht hat vom tech¬

nischen Standpunkte diejenigen Gegenstände zu

erörtern, welche im 8. 2 der Instruktion zur Bildung
von Deichverbänden vom 24 August 1850 und im

§. 2 der Anweisung für die Bildung von Gnt- und

*) Ein Abdruck der bezeichneten beiden Paragraphen folgt

Bewässerungs Genossenschaften vom 10 Oktober 1357
bezeichnet sind*).

Bei der Beschreibung des Meliorations-lllanes

ist auch die Zeit und Organisation der Ausführung
zu erläutern.

Der Haupt-Kostenanschlag zerfällt gewöhnlich in
folgende Titel:

I. Grunderwerb und Nutzungs - Entschädigung-

(incl. der Entschädigung von Stauberechtigten

und anderen Wassernutzungs-Rechten).

II. Erd- und Nodungs-Arbeiien.

111. Befestigung der Ufer, der Böschungen und
Sohlen.

VI. Wasser-Bauwerke an Schleusen, Sielen,

Wehren, Brücken, Fähren u. dergl.
V. Gebäude und deren Translokation, Einfrie¬

digungen.

VI. Grenz- und Nummersteine, Festpunkte, Merk¬

pfähle, Sohlschwellen u. dergl.

VII. Geräthe, Karrdielen, Maschinen, Instrumente

und deren Unterhaltung.

VIII. Bauleitung, Katastrirung und Verwaltung.

IX. Insgemein.

Zum Schluß ist 'eine Rekapitulation dieser Titel

zu geben.

Die tabellarischen Berechnungen über Erdarbeiten

und die Spezial-Anschläge für die Bauwerke nebst

Zeichnungen sind beizufügen.

Wo die Beitragspflicht nach verschiedenen Meliora-

tions-Abtheilungen gesondert werden soll, ist auch der

Kostenanschlag für jede Abtheilung besonders aufzu¬
stellen.

Wo mehrere ähnliche Bauwerke (Brücken, Schleu¬

sn rc.) vorkommen, da ist nur ein solches Bauwerk

peziell zu veranschlagen und der Kostenpreis der

übrigen unter Berücksichtigung kleiner Abweichungen
in den Dimensionen darnach zu schätzen.

Z. 8. Bei größeren Meliorationen können die

Vorarbeiten und Anschläge selten so speziell gemacht

werden, daß die Ausführung, namentlich die Akkor-

dirung der Erdarbeit unmittelbar darauf gegründet

werden könnte. Es wird daher während und zu der

Bauausführung selbst in der Regel noch eine speziellere

Vorarbeit nöthig. Die Nivellements dazu werden

auf die vorhandenen Spezial-Karten gegründet und
schließen sich dem Maßstabe derselben an.

Bezahlung der Vorarbeiten-

Z. 9. a) Wenn das Kopiren der Karten für die im

43 des Feldmesser-Reglements vam 2.

März 1871 bestimmten Sätze

bei Kopien nach demselben Maßstabe für den

zehnten Theil eines mMeters des wirklich

bezeichneten beschriebenen und mit Ferben

angelegten Raumes

beim Maßstabe von

l/ssoo der natürlichen Größe ITH. 2Sg- 0Pf.
'/»ooo „ „ „ 1„ 5 ,

am Schlüsse.



l/sooo der natürlichen Größe 1 Th. 22 Sgr. 6 Pf.

nicht zu erreichen ist, so können je nach den

vorhandenen Schwierigkeiten des Zusammen¬

tragens mehrere Karten zu einer, der Ein¬

tragung der Bauwerke rc. diese Sätze bis

50 pCt. erhöht werden,

b) Sollen Karten verkleinert oder vergrößert wer¬

den, so können die Sätze des Feldmesser-Regle¬
ments unter Umständen um 100 pCt. erhöht,

oder müssen solche Karten nach Datensätzen

angefertigt werden,

v. Für Nivellements sind in der Regel bei Stationen

von je 50 Meter (selbstverständlich mit zuge-

. hörigen Zwischenstationen) folgende Sätze zu
verembaren:

Für je 100 Meter.

1. wenn blos eine Linie incl. Fest¬

punkte und Wasserspiegel nivellirt
wird 8 Sgr.

2. wenn außer derselben noch ein

Graben oder Bach mit seiner

Sohle nivellirt wird II „

3. wenn beide Ufer in derselben Art

mit dem dazwischen liegenden Gra¬

ben oder Bache nivellirt werden . 13 „

4. wenn ein Ufer nebst einem breiten

Flusse oder Strome ebenso nivellirt
wird 14 „

5. wenn beide Ufer nebst einem breiten

Flusse oder Strome incl. Festpunkte
und Wasserspiegel nivellirt werden 16^ „

6. soll außerdem noch die Krone eines

danebenliegenden Deiches nivellirt

werden, dafür besonders . . . 2 „
7. in sehr gebirgigem, waldigem oder

sumpfigem Boden kann zu vor¬
stehenden Sätzen noch eine Zulage
bis . . 4 „

nach Maßgabe der Schwierigkeit

bewilligt werden.

6. Bei Stationirung von je über 50 Meter sind

diese Sätze um 20 pCt.., bei bloßen Anschluß-

Nivellements um 40 pCt. zu ermäßigen,

e. Die Auslagen für Hülfsarbeiter auf dem Felde,

und für Peilungen, Zeichenpapier, Botengänge,

Meßpfähle rc> werden nach Maßgabe der Be¬

stimmungen der HZ. 52, und 54. des Feld¬

messerreglements Uquidirt und vergütet.
Für drese Bezahlung sind die Nivellements-Profile

nebst Tabellen und Beschreibung in einem Exemplare

zu liefern, die Nivellements-Linien in die Situations-

Karten einzutragen, oder eine Skizze derselben unter¬

zusetzen, sowie die gewöhnlichen Grabenprofile und
Bauwerke in und neben der Nivellements-Linie auf¬

zunehmen und aufzutragen.

In besonders schwierigen Fällen kann die An¬

fertigung des Nivellements der großen Fließ-Profile

und der Karten-Kopien auf Diäten von der leitenden

Behörde genehmigt werden.

Z. 10. Bei der großen Verschiedenheit der ein¬

zelnen Meliorations-Unternehmungen nach Zweck und

Ausdehnung und bei der Nothwendigkeit, das bereits
vorhandene Material an Karten und sonstigen Vor¬

arbeitenmöglichst zu benutzen, können die Vorschriften

der vorstehenden Instruktion nicht als unbedingt

bindende Regel gelten. Vielmehr soll dieselbe nur
als Leitfaden für die Behörden und Beamten dienen

und bleibt ein Abweichen davon aus sachlichen
Gründen gestattet. Die Abweichung ist aber alsdann

in den Erläuterungs-Berichten zu motiviren.
§. 11. Bei kleinen Ent- und Bewässerungs-

Anlagen innerhalb einer Feldflur genügt eine

Kopie der vorhandenen Flur- oder Kataster-Karte.
Die bestehenden Gewässer sind darauf blau, die pro-

jectirten Zuleitungs-Gräben roth und die projectirten

Ableitungs-Gräben violett einzuzeichnen.
Berlin, den 15. August 1872.

Der Minister für die landwirthschastlichen

Angelegenheiten. Im Auftrage: Greifs.Jnstruction
zur Bildung von Deichverbändeu vom 25. August 1850.

§. 2. Dem Kommissarius liegt zunächst ob, —

nach Rücksprache mit Haupt-Betheiligten und sach¬

kundigen Niederungs - Besitzern und mit Hülfe der
Bautechniker — in einem Promemoria die zur näheren

Beurtheiligung der Aufgabe erforderlichen Materialien

zusammenzustellen, namentlich darin anzugeben:
1. die Größe der Niederung und die betheiligten

Ortschaften mit der Morgenzahl ihrer gefährdeten
Grundstücke, soweit diese Zahl ohne Vermessung
zu ermitteln ist,

2 die Gefahr der Uebcrschwemmung, welcher die
Niederung nach den bisherigen Erfahrungen und

Wasserständen ausgesetzt ist,

3. die bereits vorhandenen Deiche nach ihrer Lage,

Höhe und Stärke, desgleichen die bestehenden

Cntwässerungs-Anlagen,

4. die Rechtsverhältnisse hinsichts der Verpflichtung

ur Unterhaltung der vorhandenen Schutz-An-
agen,

5. den in allgemeinen Umrissen darzulegenden Plan der

zu treffenden neuen Einrichtungen oder Ver¬

änderungen. Die Deichhöhe und die Deichrichtung

in ihrem Einfluß auf das Hochwasser-Prosil muß

genau angegeben und die Deichlinie aus einer
Stromkarte oder auf einer möglichst richtigen

Handzeichnung dargestellt werden,
6. die ungefähren Kosten zur Ausführung der nor¬

malen Deichhöhe und der sonstigen neue« Anlagen,
7. ein Gutachten über die Nützlichkeit und Zweck¬

mäßigkeit der projektirten Deichregulirung unter

Anführung der Wünsche der Interessenten.Anweisung
für die Bildung von Ent- und Bewässerungs-

Genossenschaften vom 10. Oktober 1857.

8. 2. Der leitende Kommissarius hat zunächst



M-ter. M-ter. Meter. Meter. Meter. Meter. Mete,.

— nach Rücksprachemit Hauptbetheiligtenund sach¬
kundigen Grundbesitzern und mit Hülfe eines Bau¬
beamten oder Wiesenbautechnikers— die zur näheren
Beurtheilungder Aufgabe erforderlichen Materialien
in einer Denkschrift zusammenzustellen, namentlich
darin anzugeben:

1. die Größe und Beschaffenheitder in den Verband
zu ziehenden Fläche,

2. die Uebelstände, welche durch die Melioration
beseitigt werden sollen, die Wasserverhältnisse
und bei Bewässerungendie Menge und Beschaffen¬
heit des disponiblen Wassers, sowie die kollidiren-

Nivellement von

den Rechte, welche der Benutzung desselben ent¬
gegenstehen,

3. die bereits vorhandenen Ent- und Bewässerungs-
Anlagen nebst den Rechtsverhältnissen bei Unter¬
haltung derselben,

4. den in allgemeinen Umrissen darzulegenden Plan
der beabsichtigtenAnlage,

5. die ungefährenKosten derselben,
6. eine gutachtliche Aeußerung über die Vortheile

der Anlage unter Anführung der Wünsche der
Betheiligten.

Indem wir die vorstehende Anweisungfür die
Ausführung der technischen Vorarbeitenbei Landes-
Meliorationen, sowie das auf dieselbe bezügliche
Ministerial-Ncscriptvom 15. August c., durch Welches
die Justruction vom 24. August 1861 außer Kraft
gesetzt worden, hierdurch bekannt machen, veranlassen
wir die Herrn Landräthe und Bautechniker,bei den
ihrer Leitung unterstellten Meliorations-Arbeitenfür
die Zukunft nach den Vorschriften dieser Anweisung
zu verfahren und die in Meliorationssachen beschäftigten
Feldmesser auf die bezüglichenVorschriften zur sorg¬
fältigen Beachtung zu verweisen.
Düsseldorf, den 20. October 1872. I. III. 5066.
«SS«. 1728. Es soll häufig der Fall vorkommen,
daß Geistliche und Lehrer von Aeltern und Vormün¬
dern um Auskunft über die Bedingungen gebeten
worden sind, unter denen die Aufnahme junger Leute
in den Unteroffizierschulenzu Potsdam, Jülich, Bibe¬
rich, Weißenfels und Ettlingen erfolgt, und diese Aus¬
kunft wegen Unbekanntschastmit den betreffenden Be¬
stimmungen nicht ertheilt werden konnte.

Wir sehen uns daher veranlaßt, die bereits im
Amtsblatt pro 1870Nro. 95pullicirten „Nachrichten"
hierdurch wiederholt bekannt zu machen, und die
Herren Landräthe gleichzeitig zu beauftragen, diese
rc. Nachrichten auch in den Kreisblättern von Neuem
abdrucken zu lassen.

Düsseldorf den 30. November 1872.
Nachrichten für diejenigen Freiwilligen, welche
in die Unterosfizier-Schulenzu Potsdam, Jülich,
Biebcrich und Wechenfelseingestellt zu werden wünschen.

1. Die Unteroffizier-Schulen haben die Bestim¬
mung, junge Leute, welche sich dem Militärstande
widmen wollen, zu Unteroffizieren der Infanterie des
stehenden Herres heranzubilden.

L. Der Aufenthalt in der Unteroffizier-Schule
dauert in der Regel drei, bei besonderer Brauchbar¬
keit auch nur zwei Jahre, in welcher Zeit die jungen
Leute gründliche militairischeAusbildung und Unter¬
richt in alle Dem erhalten, was sie befähigt, bei son¬
stiger Tüchtigkeit auch die bevorzugteren Stellen des
Unterosfizierstandes, als: Feldwebel:c. zu erlangen
und es ihnen ermöglicht, bei der einstigen Anstellung
im Militairverwaltungsdienst,z. B. als Zahlmeister
:c., resp, als Civilbeamte,die Prüfungen zu den
gesuchterenPosten abzulegen.

Der Unterricht umfäßt: Lesen, Schreiben und
Rechnen, deutsche Sprache, Anfertigung aller Arten
von Dienstschreiben, militairische Rechnungsführung,
Geschichte, Geographie,Planzeichnen und Gesang.

Die gymnastischenUebungen bestehen in Turnen,
Voltigiren, Bajonetfechten und Schwimmen.

3. Der Aufenthalt in der Unteroffizier - Schule
an und für sich giebt den jungen Leuten keinen An¬
spruch auf die Beförderungzum Unteroffizier.Solche
hängt lediglich von der guten Führung, dem bewie¬
senen Eifer und der erlangten Dienstk, nntniß des
Einzelnen ab. Die vorzüglichsten Freiwilligen werden
bereits als Unteroffiziere den resp. Truppentheilen
überwiesen.

4. In Bezug auf die Vertheilung der aus

I. Nivellement. II. Nivellement. Mittleres
Gefalle

jOrdinate

über dem

Horizont.

Be¬
in er»
knn-
gen.
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scheidenden jungen Leute an die resp. Truppentheile
muß selbstverständlich die Rücksicht auf chas Bedürf¬
niß in der Armee vornehmlich maßgebend sein. Es
sollen aber alle billigen Wünsche in Betreff derUeber-
weisnng zu einem bestimmten Truppentheil nach Mög¬
lichkeit berücksichtigt und namentlich die aus West-
phalen, der Rheinprovinz, sowie aus den Provinzen
Hau over, Hessen-Nassau und Schleswig-Holstein
gebürtigen Freiwilligenim Allgemeinen den heimath¬
lichen Regimenternzugewiesenwerden.

5. Die den Unteroffizier Schulen angehörigen
jungen Leute stehen unter den militärischen Gesetzen,
wie alle anderen Soldaten des Heeres. Sie werden
bei ihrem Eintreffen bei der Unteroffizier-Schule auf
die Kriegsartikelverpflichtet.

6. Der in die Unterosfizier-SchuleEinzustellende
muß wenigstens 17 Jahr alt sein, darf aber das 20.
Jahr noch nicht vollendet haben.

7. Der Einzustellende muß mindestens 5 Fuß
1 Zoll groß, vollkommen gesund und frei von körper¬
lichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu
chronischen Krankheiten sein, auch nach Maßgabe sei¬
nes Alters so kräftig und gesund erscheinen, daß
er die gegründete Aussicht gewährt bis zum Ablauf
seiner Dienstzeit in der Unteroffizier -Schule vollkom¬
men felddienftbrauchbar zu werden.

8. Er muß sich bis dahin tadellos geführt haben.
v. Er muß leserlich und ziemlich richtig schrei¬

ben, ohne Anstoß lesen und die vier Spezies rechnen
können.

10. Er muß sich bei seiner Ankunft in Pots¬
dam, resp. Jülich, Bieberich und Weißenfels dazu ver¬
pflichten, außer der gesetzlichen dreijährigenDienstzeit,
für jedes Jahr des Aufenthalts in der Unteroffizier-
Schule zw.i Jahre im stehenden Heere zu dienen.
Auf diese besondere Dienstverpflichtung kommt jedoch
die Dienstzeit in der Unteroffizier-Schule in Anrech¬
nung. Es würde sich demnach beispielsweisedie Dienst-
Verpflichtungeines Freiwilligen, der wegen besonders
guter Führung undAusbildungschon nach zweijähri¬
gem Aufenthalt in der Unteroffizier-Schuleeinem
Truppentheil überwiesenwird, wie folgt gestalten:
drei Jahre gesetzliche Dienstverpflichte ng, dazu 4 Jahre
für derr zweijährigen Aufenthalt in der Unteroffizier-
Schule, mithin nach Abrechnung der zweijährigen
Dienstzeit in der Unterosfizier-Schuleim Ganzen fünf
Jahr.

Bei späteren Versorgungen wird ihm die in der
Unterosfizier-SchulezurückgelegteDienstzeit angerechnet.

11 Er muß mit ausreichendem Schuhzeug und
2 Hemden versehen sein, inaleichen mit 2 Thalern,
um sich nach seiner Ankunft in der Unteroffizier-
Schule die nöthigen Utensilienzur Reinigung der
Armatur und Bekleidung verschaffen zu können.

12. Behufs-Aufnahme in eine der Unteroffizier-
Schulen hat sich der Betreffende persönlich bei dem
Landwehr-Bezirks-Commandoseiner Heimath oder
dem Commandeur der Unteroffizier-Schule in Pots¬

dam resp, in Jülich, Bieberich und Weißenfels zu
melden. Es sind dabei folgende Papiere zur Stelle
zu bringen:

a. der Taufschein,
1>. Führungs - Atteste seiner Ortsobrigkeit und

seines Lehr- oder Brodherrn.
v. die Zustimmungseines Vaters oder Vor¬

mundes zum Eintritt in die Unteroffizier-
Schule, beglaubigt durch die Orts Behörde.

Dieselbe kann auch durch mündliche pro¬
tokollarische Erklärungdieser Personen beim
Landwehr-Bezirks-Kommando, resp, bei dem
Kommandeur der betreffenden Unteroffizier-
Schule ersetzt werden,

und erfolgt sodann eine Prüfung im Lesen, Schreiben
und Rechnen, sowie die ärztliche Untersuchung.

13. Sind Prüfung und Untersuchunggünstig
ausgefallen, so hat der Freiwillige einer baldigen
vorläufigenB/nachrichtigung über Annahme oder
Nichtanuahme entgegenzusehen. Die definitive Ent¬
scheidung resp. Einberufung erfolgt bis Mitte August
jeden Jahres.

14. Die Einstellung von Freiwilligen in die
Unteroffizier-Schulenfindet in der Regel jährlich
einmal und zwar im Monat Oktober statt.

Wer jedoch wegen Vollzähligkeit zu diesem Ter¬
mine nicht aufgenommen werden konnte, darf hoffen¬
der entstehenden Vakanzen bis Ende des Jahres, an,
dernfalls im nächsten Oktober bestimmt eingestellt
zu werden, vorausgesetzt, das derselbe dann noch allen
Aufnahme-Bedingungengenügt, eines wiederholten
Nachweises der Qualifikation bedarf es jedoch nicht.

10. Bei der acl. 12. gedachten Anmeldunghat
der Freiwilligegleichzeitig anzugeben,ob derselbe in
Potsdam, Jülich, Biberich oder Weißrnfels einge¬
stellt zu werden wünscht, welcher Wunsch bei der
Vertheilunqan die vier Unteroffizier-Schulenmög¬
lichst berücksichtigt werden wird.

16. Die Freiwilligen sind verpflichtet, ihre An¬
meldung sofort zurückzuziehen,wenn sie den Wunsch,
eingestellt zu werden, aufgeben.

Berlin, den 14. April 1870.
Kriegs-Ministerium. v. Roon.

k VSS- 1737. Der Herr Ober-Präsidentder Rhein¬
provinz hat durch Erlaß vom 7. Oktober c/geneh¬
migt, daß behufs Aufbringung der Kosten für die
Instandsetzung der evangelischenPfarrkirchezuOden-
spiel im Kreise Walvbröel eine Hauscollecte bei den
evangelischenBewohnernder Regierungs! ezirke Cöln
und Düsseldorf in dem Zeiträume vom 1. November
d. I. bis zum I. April 187g abgehaltenwerde.

Mit der Abhaltung der Collekte sind beatff-
tragt:

1. Wilhelm Müller jun, 2. Wilhelm Vasbindcr,
3. Wilhelm Beer, 4. Christian Jäger, 5. Wilhelm
Haas, K. Wilhelm Dörrenbcrg, 7. Christian Alt¬
johann, 8. Friedrich Hemz, 9. Wilhelm Müller seu.



M

id. Hermann Klein, 11. Herrmann Lohenner, 12. Gcltl.
Brücher.

Die Collektanten halten die gesammelten Gaben
zur direkten Abliesernng an sich.

5 üsß ldorf, den 3. Dezbr. >872. I. V. k. l630.
« >702. Nach einer Verfügung des Königlichen
Ober-Präsidenten für die Rhemprovinzsind bei der
Untervertheiluug von Provinzia' Lasten nach Maßgabe
der Bevölkerung die servisberechtigtenMilitair-Personen
des activen Dienststandesnicht in Anrechnung zu
bringen. »l, u-,i

Düsseldorf, den 27. November1872. I. II. 4693.
«75:» 1738. Mit Bezugnahme auf unsere Be¬kanntmachung vom 24. Juli c. — Amtsblatt Stück
31 Nro. 1038 - bringen wir hiermit zur öffentlichen
Kenntniß, daß der Herr Ober-Präsident der Rhein- !
Provinz den Termin zur Abhaltnng der behufs Auf- >
bringung der Kosten f»r den Neubau einer katholischen!
Kirche zu Bruchhausen bei den katholischen Bewohnern
der zur Erzdiöcese Köln gehörigen Theile unseres
Regierungsbezirks bewilligten Hauscollectebis zum
1. März 1873 verlängert hat.

Düsseldorf, den 27. Nov 1872. I. V. II. 1ö57
«?S». 1761. Nachdem das Phhsikat des Kreises
Neuß durch den Tod des Kreisphyfikus Sanitätsrathes
Dr. Nheindorf erledigt worden, fordern wir diejenigen
Aerzte, welche sich darum bewerben wollen, auf, uns
binnen 6 Wochen ihre Bewerbung unter Beifügung
der Approbation,des Zeugnisses über die bestandene
Phhsikats-Prüfung, eines Lebenslaufes und eines
Zeugnissesdes Kreis-Landrathes über ihre Führung
einzureichen.

Düsseldorf, den S.Dezember1872. I. II. 7163.
Z?S5 1711. Für die vormaligenRmtei-Bezirke
auf der linken Rheinseite unseres Verwaltungsbezirks
werden die, in der bisherigen Weise, mit Ausschluß
der beiden theuersten und der beiden wohlfeilsten
Jahre, festgestellten Durchschnittspreiseaus den Jahren
1859/72 für die bis Martini >873 durch freiwillige
Vereinbarungzu Stande kommenden Ablösungen der
domanialen Fruchtrenten nachstehend bekannt

-sjeÄidcht't>.111 ,V0tü .4661 .6771

Nr. Vormaliger
Rentei-Bezirk.

Durchsch nittspreis
für den Hectoliter.
Weizen. > Roggen.

1 Neuß ... . . 5
15^

4 2 6
2 Wevelinghoven. . c äsn 4 2 2

Düsseldorf, den 28. November1872. II. IV. 619.
1752 Die freiwilligen Abonnenten

«nfereS Amtsblattes, welche das Abonnement pro1873 noch nicht erneuert haben sollten, machen 'wir
darauf aufmerksam, daß es in ihrem eigenen Interesse
liegt, die Abonnemcnts-Erneuerung sobald als möglich,
jedenfalls aber vor Ablauf dieses Jahres, und zwar

bis zum 15. d. Mts. entweder bei dem Bürgermeister¬
amte oder der Postanstaltdes Wohnortes, von da ab
aber ausschließlichbei l tzter,r Stelle zu bewirken.

Die etwa später hinzutretendenAbonnenten haben
es sich selbst zuzuschreiben,wenn ihnen, obgleich sie
den ganze» Abonnementsbetrag zu entrichten haben,
nicht noch sämmtliche, b reits erschieneneNummern
nachgeliefert werden können^si»Mm .!>! sfiüutujzt
li'adiiDüsseldorf,den 4. Dezember 18V.»ttss^i. 4 32,
» ? » 7 1753. Der Herr Ober-Präsident der Rhein¬
provinz hat durch Erlaß vom 26. October c. geneh¬
migt, daß behufs Aufbringungder Kosten für den
Neubau einer katholischenKirche zu Schwadorf im
La dkreise Köln eine Hauscollecte bei den katholischen
Bewohnernder Regierungsbezirke Aachen und Köln,
soasie des zrrr ErzdröceseKöln gehörigen Theiles des
Regierungsbezirks Düsseldorfbis zum 1. Juli 1873
durch Deputirte dieser Gemeinde abgehalten weroe.

Mit der Abhaltung dieser Kollecte in unserem
Bezirke sind beauftragt:
Peter Hamacher aus Bonn; Peter Koch, Johann
Honf und Heinrich Schmitz aus Schwadors.

Die Collectanten behalten die Gelder zur direkten
Ljlbll^sirlmAnheiW,i »ckuürÄ zzchjjMna

Düsseldorf,den 4. Dez. 1872. I. V. L. 1646.

Äsrordnuzsge» u. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

1703. Ausder zwischen Bocholt und Ringen
berg belegeneu Posthaltcstelle Schanzenberg wird vom
1. Dezember c. ab Passagier-Billet-Verkauf nicht mehr
stattfinden, die PostHaltestelleselbst jedoch Behufs der
Aufnahme von Reisendenin den Postwagen na h
wie vor bestehen bleiben.

Düsseldorf, den 27. November1372.
D er Kaiserliche Ober-Post-Director: Friederich.
«7.5?S. 1732. Vom 1. Dezember c. ab werden ab¬
gefertigt weiden: .tsvrmck

1. die I. Botenpost zwischen Verge-Barbeck und
Borbeck:

aus Berge-Borbeck 7.25 Früh,
„ Borbeck 6

2. die l. Personenpost von Ruhrort nach Duis-
burg-Bahnhos:

aus Ruhrort 6. 50 Früh;
3. die I. PersonenpostzwischenBmrath und Hilden:

aus Benrath 8.45 Früh,
ZcknwÄ an,IsA nHÄMHzS chittü2 uj LM ssuv

4. die I. Botenpost von Langenfeld nach Mo.'hei n :
aus Langenfeld 9.10 Vormittags; .

5.diel. PersonenpostvonLainzeufeldnach Solingen:
aus Langenfeld 9. Vormittags;

6. die I. Personenpost von Küppersteg nach
Opladen:^

aus Küppi/rsteg 9.15 Vormittags.
Düsseldorf, den 30. November 1872. ,

Per Kaiserl. Ober-Pvst-Direktor:Frieder, ch.



!?2S. Die Beschädigung der Tele¬
graphen-Anlagen betreffend.

Die längs der Chausseen und anderer Landstra¬
ßen angelegten Reichs-Telegraphen-Linien sind häufig
vorsätzlichen oder fahrlässigen Beschädigungen nament¬
lich durch Zertrümmerung der Isolatoren mittelst
Steinwürfe :c. ausgesetzt. Da durch diesen Unfug
die Benutzung der Telegraphen-Anstalten verhindert
oder gestört wird, so wird hierdurch auf die durch
das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich vom 15, Mai
1871 festgesetzten Strafen wegen dergleichen Beschädi¬
gungen aufmerksam gemacht.

Gleichzeitig wird bemerkt, daß demjenigen, welcher
die Thäter vorsätzlicher oder fahrlässiger Beschädi¬
gungen der Telegraphenanlagen der Art ermiitelt
und zur Anzeige bringt, daß dieselben zum Eisatze
und zur Strafe gezogen werden können, Belohnungen
bis zur Höhe von 5'Thlrn. in jedem einzelnen Falle
aus den Fonds der Neichs-Telegraphen-Verwaltung
werden gezahlt werden. Diese Belohnungen werden
auch dann bewilligt werden, wenn die Schuldi¬
gen wegen jugendlichen Alters oder wegen sonstiger
persönlicher Gründe gesetzlich nicht haben bestraft
oder zum Ersatze herangezogen werden können;
desgleichen wenn die Beschädigung noch nicht wirklich
ausgeführt, sondern durch rechtzeitiges Einschreiten der
zu belohnenden Person verhindert worden ist, der gegen
die Telegraphenanlage verübte Unfug aber soweit fest¬
steht, daß die Bestrafung des Schuldigen erfolgen kann.

Die Bestimmungen in d.m Strafgesetzbuchs für
das deutsche Reich vom 15. Mai 1871 lauten:

H. 317. Wer gegen eine zu öffentlichen
Zwecken dienende Telegraphenanstalt vorsätzlich
Handlungen begeht, welche die Benutzung dieser
Anstalt verhindern oder stören, wird mit Ge¬
fängniß von Einem Monat bis zu Drei Jahren
bestraft.

§. 318. Wer gegen eine zu öffentlichen
Zwecken dienende T-.legraphenanstalt fahrlässiger
Weise Handlungen begeht, welche die Benutzung
dieser Anstalt verhindern oder stören, wird mit
Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu Dreihundert Thalern bestraft.
Cöln, den 26. November 1872.

Königliche Telegraphen-Direktion. Nicht er.
1722. Die Sterbe-Urkunde der am 28, Au¬

gust 1872 zu Lüttich verstorbenen Helena Gertrude
Theodorine Brochau aus Derendorf ist in die laufen¬
den Sterbe-Register der Bürgermeisterei Düsseldorf
eingetragen worden.

Düsseldorf, den 20. November 1872.
Der Ober»Procurator: von Guerard.
1754. Die Sterbe-Urkunde der am 11.

Januar 1872 zu Antwerpen verstorbenen Johanna
Magdalena Troost, 16 Jahre alt, aus Homberg, ist
in die laufenden Sterbe-Register der Bürgermeisterei

Homberg eingetragen wordeü.
Cleve, den 2. Dezember 1872.

Der Ober-Procurator: Äuß.
1755. Das Königliche Landgericht zu Bonn

hat durch Urtheil vom 26. November d. I. den
Schmied Wilhelm Dreesbach, früher zu Vinxel, im
Siegkreise, wohnhaft, für abwesend erklärt.

Köln, den 3. Dezember 1872.
Der Gener al-Prokurator: Dr. Frhr. v. Seckendorff.

1651. Ausloosuug von Re ntenbrie-
f.en. In dem am heutigen Tage abgehaltenen Ter¬
mine zur Ausloosuug von Rentenbriefen der Provinz
Westfalen und oer Rheinprovinz für das Halbjahr I.
October 1872 bis 31. März 1873 find folgende Ren¬
tenbriefe aufgerufen worden:

1 lütt. 6.. ä 1000 Thlr. — 39 Stück, nämlich:
No. 132. 161. 118. 343. 372. 383. 431. 567.

592. 817. 1215. 1297. 1542. 1830.1954. 2185. 2193.
2271. 2412. 2507. 2528. 2595. 2611. 2954. 3183.
3468. 3548. 3676. 3693. 3694. 3725. 3916. 3992.
4136. 4239. 4348. 4566. 5084. 5553.

2. lütt. k. ä 500 Thlr. — 16 Stück, nämlich:
No. 93 291. 4>5. 430 936. 1060. 1140. 1144.

1145. 1316. 1392. 1397. 1484. 1625. 1988. 2254.
3. lütt. d. ä 100 Thlr. — 83 Stück, nämlich:

Nr. 27. 138. 327. 704. 785. 797. 895. 1115.
1556. 1593. 1625. 2042. 2287. 2472. 2617. 2870.
2999. 3038.3216. 3357. 3375. 3331. 3447.3903. 4020.
4052. 4313. 4400. 4418. 4775. 5117. 5-43. 5376.
5440. 5495. 5527. 5787. 5792. 5930. 6080. 6174.
6 75. 6269. 6516. 6764. 6766. 6938. 6984. 6990.
7195. 7303. 7740. 7842. 7884. 8000. 8035. 8158.
8187. 8315. 8502. 8604. 8953. 9107. 9247. 9276.
9312. 1408. 9537. 9651. 9998. 10406. 10470. 10699.
11080. 11257. 11276. 11649. 11792. 11814 11918.
11997.>12001. 12115.

4. lütt. v. ä 25 Thlr. — 76 Stück, nämlich:
No. 95. 386. 576. 722. 893. 1212. 1442. 1636.

1897. 2029. 215Z. 2278. 2303. 2407. 2624. 2688.
2734. 2904. 2937. 3008. 3014. 3067. 3137. 3239.
3242. 3434. 3455. 3478 3527. 3832. 4202. 4714.
4775. 4954. 5106. 5221. 5408. 5422. 5429. 5656.
5698. 5917. 5926. 6291. 6543. 6609. 6615. 6,865.
7004. 7163. 7769. 7770. 7793. 7830. 7991. 8221.
8256. 8426. 3460. 8519 8550. 8663. 8816. 8903.
8918. 8977. 9179. 9438. 9662. 9737. 10218. 10284
10297. 10314. 10486. 10546.

5. lütt. L. ä 10 Thlr. — 4 Stück, nämlich:
Nr. 13552. 13553. 13554. 13555.
Die ausgeloosten Rentendriefe, deren Verzinsung

vom I. April 1873 ab aufhört, werden den Inhabern
derselben mit dcr Aufforderung gekündigt, den Kapi¬
talbetrag gegen Quittung und Rückgabe der Renten-
briese mit den dazu gehörigen nicht mehr zahlbaren
Zins Conpons Serie III. Nr. 14 bis 16 und Talons
vom 1 April künftigen Jahres ab bei der Nenten-
bank-Kasse hierseldst, in den Vormittagsstunden von 9
bis 12 Uhr in Empfang zu nehmen.



Auch ist es gestattet, die gekündigten Rentenbriese
mit der Post, ader frankirt und unter Beifügung einer
gehörigen Quittung über - den Empfang der Valuta,
der gedachten Kasse einzMnden und die Uebersendung
der letzteren auf gleichem Wege, aber auf Gefahr und
Kosten des Empfängers zu beantragen.

Für die Inhaber von Nentenbriefenlütt. L. ä
10 Thlr. bemerken wir, daß von letzteren die Num¬
mern 1 bis einschließlich 13551 in früheren Terminen
bereits sämmtlich ausgeleost worden sind.

Münster, den 12. November 1872.
KöniglicheDirektion

der Rentenbank für die Provinz Westfalen und die
Nbeinprovinz: Rasch.

1730. Unter den Verwüstungen, welche der
Sturm vom 12./13. dieses Monats an einem bedeu¬
tenden Theile der Deutschen Ostseeküste anrichtete, ist
besonders die Vernichtung eines großen Theiles des
Arbeitsgeräthes,der Böte, Netze und sonstiger Fang-
geräthe unserer Fischereibevölkcrung beklagenswerth

Dem Geldwerthe nach wenig bedeutendgegen¬
über den sonstigen Einbußenan Eigenthum,ist dieser
Verlust darum ein so schwerer, weil er die Erwerbs¬
fähigkeit einer zahlreichen fleißigen Bevölkerung in
Frage stellt.

Das Bureau des Deutschen Mscherei-Vereinsund
augenblicklich hier versammelte Mitglieder des Abge¬
ordnetenhauses aus den vom Unglückeheimgesuchten
Küstenstrichensind daher der Ansicht gewesen, daß es
sich empfiehlt neben den zur Linderung des allgemei¬
nen Nothstandes der ärmeren Küstenbevölkerung
organisirtenVereinen, ihrerseits speciell auf schleuni¬
gen Ersatz des gedachten Verlustes hinzuwirken und
bitten an die Adresse des Bureau's des Deutschen
Fischerei-Vmeins in Berlin Geldspenden einzusenden,
für deren Verwendung zu dem erwähnten Zwecke sie
unter sorgfältiger Ermittelung der Bedürftigen Sorge
tragen wollen.

' Berlin, den 23. November 1872.
Graf zu Münster. G. Karsten (Kiel). Schmidt
(Stettin). Ad. Meyer (Pinneberg). Virchow.
H. v. d. Lancken. v. Behr (Schmvldow.)Frhr.

v. Sobeck. G. v. Bunsen. Donalies.
M. Warburg (Altona). A. v. Saucke n (Julien¬

felde.) Marcard. Greifs. Bodinus.
v. Erxleben. Fastenau. Wittmack. F. Jagor.
W. Peters. H. Friedländer, v. Saint-Paul.

«7VK 1731. Die Königl. Lehranstalt für
Obst und Weinbau zu Geisenheim a. Rheinnimmt noch fortgesetzt Zöglinge auf. Der Direktor

der Anstalt ertheilt nähere Auskunft über die Auf¬
nahmebedingungen und vermittelt die Unterkunft der
Schüler.

Geisenheim, den 20. November1872.
Für das Direktorium:O. Hüttig.j

SicherheitS-Polizei.
t?V7 1633. Es sind entwendet:

1. Bei dem am 1. November d. I. stattgehabten
Brande in dem an der Bruchstraße belegenen Hause,
dem Mitbewohnerdieses Hauses, dem Bergmann
Bernard Richter:

eine silberne Cylinderuhr mit Goldrand und Se¬
cundenzeiger und ein schwarzledernes Doppelporte¬
monnaie, mit weißem Bügel, einem Druck- und
einem Klappverschluß mit einem Inhalte von 10
Thalern und einigen Groschen;

2. in der Nacht auf den 3. November c. dem
Stations-EinnehmerChristoph Scherer zu Alteneffen,
aus der GepäckkammerCöln-MindenerEisenbahn zu
Altenessen:

1 Koffer mit nachstehenden Kleidungsstücken: 1
Ueberzieher, 2 Paar Stiefeln, 1 Paar Filzschuhe
mit Sohlen, 2 Faltenhemden, 4 Nachthemden (gez.
G. 5.), 2 Diensthosen,1 schwarze Hose, 1 grauer
Sommeranzua,besiehendaus Rock, Hose und Weste,
1 gestickter Geldbeutel und 1 Cylinderuhr mit Se¬
kundenzeiger ;

3. am 4. November c. dem Wegewärter Her¬
mann Neuhaus zu Huttrop aus dem Canal, welcher
etwa zur Mitte des Wäldchens, sog. Langensieben,
in Frillendorf unter dem Communalwege hergeht:

1 Planirhacke gez. L. H., 1 Kreuzhacke gez'. L. ^.,
1 Planirschüppe, 1 Stechschüppe, 1 Schaufel und
1 Leine;

4. in der Nacht zum 5. November,dem in der
Buschmann'schen Herberge zu Vogelheimlogirenden
Handelsmann Franz Peter Haardt aus Hoven, Kreis
Euskirchen:

ein für das Jahr 1872 von der Königlichen Re¬
gierung zu Cötn ausgefertigter Gewerbescheinzum
Hausiren mit ordinairemSteingut;

5. in der Nacht zum 7. November c. aus einem
auf dem Cöln-MindenerBahnhofe Hierselbst stehenden
mit Stückgut beladenen Wagen:

1 Korb Käse, 123 Pfd. schwer, gez. H. 8. 1966,
1 „ „ 121 „ „ .. II. 8. 1967.

Jeder, welcher über die entwendeten Gegenstände
oder über die Thäterschaft Auskunst zu geben im
Stande ist wird ersucht, davon sofort mir oder der
nächsten Polizeibehörde Anzeige zu machen.

Essen, den 10. November 1872.
Der Staatsanwalt: Schlüter.

I7V8 1370. In der Nacht vom 16. auf den 17.
oder vom 17. auf den 18. d. Mts. ist dem Tagelöhner
Heinrich Holtschlagzu Crommert aus einem unver¬
schlossenen Schuppen des Bernh. Steffens zu Hafflich,
BürgermeistereiBrünen eine große Brettersäge im
Werthe von 5 bis 6 Thlr. gestohlen worden.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den Verbleib
derselben, sowie über die Thäterschaft Auskunft geben
können, hiervon mir oder der nächsten Polizeibehörde
Anzeige zu machen.

D-chl, d-n Zl. N °°-Mw



I 1686. Es sind entwendet

I. In der Nacht vom 34. zum 25. October d I.

dem Wilhelm Franzen aus desien zu Duisburg bele-

genen Trinkhalle mittels Einbruchs
1. 1 Glaskugel.
2. 3 Porzcllanschüsseln,

3. 12 Töpfe mit Blumen (wovon 4 Stück am

folgerden Morgen zerstört wieder gefunden sind),

4. 2 Flaschen mit Himbeersaft,
5. 3 Flaschen Selterswasser,

6. 2 Blumenbretter (wovon 1 am folgenden Mor¬

gen zerstört wiedergefunden ist),

7. i Gummischlauch mit messingenen Schrauben¬
gewinden,

8. 50 Stück Cigarren,

9. 1 Petroleum-Hänge-Lampe,

10. 1 weißleinener Damenkragcn;

II. am 17. d. Mts. aus dem Hausflur des D.
Morian zu Neumühl, Bürgermeisterei Beeck ein blauer

Ueberzieher mit Zanella-Futter in dessen Taschen sich

ei» Parr neue Glacö Handschuhe, eine Börsenzeitung

vom 27. August c. und eine Rechnung von PH. Lang¬
mann in Oberhausen befand;

III. in der Zeit vom 19. d. Mts. Abends bis

zum 20. d. Mts. Nachmittags aus dem Hausflur

der Handlung Boudy & Katzenberg in Duisburg ein
Ballen Gebildleinen zu Tischtüchern in grober grau¬

leinener Emballage gez. Nr. 3158 It, 59 Pfd. schwer
enthaltend:

1. 1 Stück, 35,6 Meter » 4 Ellen Breite gez.
2510-33656,

2. 1 Stück, 35 8 Meter, ^ Ellen Breite gez.
2530-23653,

3. >,z Stück, 17,0 Meter, ^ Ellen Breite, gez.
2565-30000;

IV. am 19. d. Mts. aus dem Hausflur des Li¬

thographen Joh. Albert Steinkamp zu Duisburg
1. 1 schwerer röthlich wollener getragener und

etwas verschossener Winterüberzieher mit schwar¬

zem Sammetkragen und schwarzem Zanella-

Fnttcr, auf dessen einen Aermel sich Flecken und

vorne an den Schößen sich s. g. Spritzflecken

befanden, nebst ein Paar in der Tasche befind¬

lichen graublauen Buxkin-Handschuhen;
V. in der Nacht vom 19. zum 20. d. Mts. dem

Winkclier Albrecht Haack zu Mcidertch mittelst Einbruchs:

1. 8 Stück weiße Schweiß-Jacken,
2. 5 „ burcle Flaucll-J,cken,

3. 3 „ rothe Sayett-Schweißjackcn,

4. 4 weiße gewebte Herrn-Schweißjackcn,
5. 8 lila blaue Frauenjacken,

6. 25 Stück theils Manns- theils Frauen- und
Knaben-Unterhosen,

7. 10 bis II blauleinene Arbeitskittel,
8 2 blauleinene Brabanter-Kittel mit Stickerei

auf den Schultern,

9. 3 bis 4 Stück Brabanter-Kittel für Knaben;

10. 12 Stück wollene Knaben-Jacken verschiedener

Farbe,
11. ca. 2 Dutzend Shwals verschicdener Farbe,

12. mehrere große Herren-Shwaltücher,

13. mehrere Paar StrüiiHZse und Mannsärmel,

14. eine Schachtel mit 8 Stück .Kinder-Armstauchen,
15. diverse Brieftaschen, Portemonnais, Cigarren-

Etuis und Broschen, und waren unter den

Portemonnais 4 Stück von rothem Juchten¬

leder mit runden vergoldeten Bügeln und 2

Stück voll rothem Leder mit inwendig weißem

Hirschleder mit rundem Stahlbügel.
Von diesen Sachen sind auf der Chaussee 3 Bün¬

del Sayett und 4 Unterhosen wiedergefunden.
VI. am 20. d. Mts. Abends dem Kaufmann

Heinrich Coupienne zu Mülheim a. d. Ruhr aus dem

Hausflur:

1. ein brauner mit Seide gefütterter Sommer-
Ueberzieher,

2. eur dunkelbrauner Winter-Ueberzieher mit

Sammetkragen, Zanella gefüttert und mit breiter

seidener Litze eingefaßt,

3. 2 schwarze Hüte;
V II. am 21. d. Mts. dem Ackerer Diedrich Schroer

zu Melderich ein verschlossenes Nähkistchen, ca. 1 Fuß

lang und Hz Fuß breit mit 42 einzelnen harten Thalern
und 2 Zweieinhalb Guldenstückcn, sowie 2 Bücher der

Duisburger Sparkasse auf den Namen Diedrich Schroer

lautend, ausgestellt unterm 18. d. Mts., wovon das

Eine über 200 Thaler Einlage die Nr. 4217 und das

Andere über 100 Thaler Einlage die Nr. 4218 trug;
VIII. gegen Mitte November c. dem Tagelöhner

Johannes Koenen zu Duisburg ein schwarzledernes

etwas defcetes Portemonnaie mit Messingbügel nebst

einem Inhalte von 4 Thalern und einigen Kupfer¬
münzen uild zwar 1 Zweithalerstück und 3 einzelne

Silberthaler, auch befand sich unter den Kupferstücken
eine falsche Geldmünze;

IX. am 13. d. Bits, aus dem Gülerschuppen
der hiesigen Güterexpedition eine Kiste Kurzwanren

im Gewichte von 68 P,d„ gez. H. K O. l2194.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den

Verbleib der gestohlenen Gegenstände sowie über die

Thäterschaft Auskunft geben können, hiervon mir

oder der nächsten Polizeibehörde Anzeige zu machen
mit dem Bemerken, daß die Bestohlencn unter III.

auf die Ermittelung des Diebes und Wiederbeschaffung

des gestohlenen Gutes eine Belohnung von 15 Thlrn.

.tH'nvA.»»? »
Wesel, den 24. November 1872. -

Der Staatsanwalt.

,.1b93. Am 20. November c. find zu Geloh
Bürgermeisterei Kirspelwaldniel aus einem Gebäude

mittelst Emsteigens und Erbrechens folgende Gegen¬
stände gestohlen worden:

1) eine Geldsumme von 720 Thalern, bestehend in

5 Banknoten ä 100 Thaler; 2 ä 25 Thaler; 2

ü 10 Thaler und der Nest in verschiedenen Münz-
sorten;
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2) 2 goldene Halsketten im Werthe von 60-70
Thalern;

Z) 7 goldene Ringe; auf 2 derselben befinden sich die
Namen: Carl Joseph Herx nnd Anna Maria
Clemens.

Ich ersuche Jeden, dec über den Dieb oder den Ver¬
bleib der gestohlenen Gegenstände Auskunft zu geben

vermag, mir oder der nächsten Polizeibehörde davon

Mittheilung zu machen

Cleve, den 26. November 1872.
Der Ober-Procurator: Büß.

7771 1699. Am 2l. d. Mts. find der Wittwe

Friedr. Wilh. Lagarie Hierselbst

I) 2 blau leinene Schürzen,

21 ein Tischtuch gez. O. I-, ' w ^ .

3) eine rothe mit schwarzen Blumen versehene
Tischdecke

gestohlen worden.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den Ver¬

bleib der gestohlenen Gegenstände, sowie über die

Thäterschaft Auskunst geben können, hiervon mir oder

der nächsten Polnei-Behörde Anzeige zu machen.

Wesel, den 26. November 1872.
Der Staats Anwalt.

K7 7? 1712. Am 7. d. Mts. ist aus einem Eisen¬

bahn Waggon am hiesigen Bahnhofe ein Ballen

Militairtuch 385 Pfd. schwer, gez. Nr. 5499 gestoh¬
len worden.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬

bleib des Gestohlenen oder die Person des Diebes

Auskunft geb n kann, mir oder der nächsten Polizei-

Behörde hiervon Mittheilung zu machen.
Düsseldorf, den 18. November 1872.

Der Ober-Prokurator: von Guerard.

H 7 7A 1713. In der Nacht vom 7. zum 8. d. MtS.

sind zu Beckrath mittelst Einbruchs 1 Ballen Kaffee,
bessere gelbe Java Sorte, 220 Pfd. schwer, 2 Stück

Hemdennessel, 1 Stück Halbnessel und eine Parthie

Strickwollein verschiedenen Farben, gestohlen worden.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬

bleib des Gestohlenen, oder die Person des Diebes

Auskunft geben kann, mir oder der nächsten Polizei¬
behörde hwrvon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den 15. November 1872.
Der Ober-Prokurator: von Guerard.

7 7 7^ 1714. Am 14. v. Mts. sind zu Weißcnberg,

Bürgermeisterei Büderich gestohlen worden:

1. Etwa 109 Thaler bestehend in 5 doppelten

Friedrichso'or, einem 20 Francs Stücke und im

Uebrigen in harten Thalern;
2. 1 Notizbuch mit Zins-Quittungen;

3. 1 Brieftasche enthaltend ebenfalls Quittungen;

4. 1 Portemonnaie mit einem 2'/, Sgr. Stück.

Ich ersuche eiuen Jeden, welcher über den Ver¬

bleib des Gestohlenen, oder die Person des Diebes

Auskunft geben kann, mir oder der nächsten Polizei»

behörde hiervon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den 8. November 1872.

Der Ober-Prokurator: von Guerard.

7 7 75. 1723. Am 13. November d. I. sind zu

Crefeld in d.r Königstraße aus einem Kürschnergeschäfte
folgende Sachen gestohlen worden.

1. 1 Boa, von einem Steinmarder herrührend, mit

echtem Hermelin gefüttert;

2. 1 Boa, von einem Nerz herrührend, mit dunkler

Farbe.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬

bleib des Gestohlenen, oder die Person des Diebes

Auskunft geb n kann, mir oder der nächsten Polizei¬

behörde hiervon Mittheilung zu machen.
Düsseldorf, den 25. November 1872.

Der Ober-Procurator: von Guerard.

1734. In der Nacht vom 28. zum 29. d.

Mts. sind dem Uhrmacher Karl Heinrich Flaskamp

zu Duisburg mittelst Einbruchs folgende Gegenstände:
I. eine goldene Anker Uhr, Laronette Nro. 49,986,

am Knopf ohne Schlüssel aufzuzi'hen;

!. eine goldene Herren-Anker-Uhr Nr. 64,i90Desgl.
44,082 „

45.786 .
45,791 ,

15,271

(N. unbek.) „
31,780 ,

44,453

65,215
65,203

32,314

3.

4.

5.

6.

7.8.
9.10

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Herren-Chl.-Uhr
Damen-Uhr

dto.

dto

dto.

Ag' i' Nr. kst nicht bekannt,
dto.

17. eine silb. Änkeruhr mit Goldrand 18 liß. Nr. 44,765

18- „ „ .wp , 18 „ 44,215
19. „ , „ , .. 19 „ Nr. unbek.

20. zehn Stück silberne Herren-Cylinder-Uhren mit
Goldrand, 8 Rubins;

21. eine ' ippuhr mit Milchglas-Zifferblatt, wovon

der Pendel und die zum Schutz des Werkes an¬

gebrachte Rückwand zurückblieb;
22. 9 bis 10 Stück alalte goldene Uhrschlüssel;

23. 3 Dutzend Talmi-Uhrschlüssel verschiedener Facons;

24. 3 «stück schwere silberne lange Halsketten mit

Goldschieber

gestohlen worden.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den

Verbleib der gestohlenen Gegenstände, sowie über die

Thäterschaft Auskunft geben können, hiervon mir oder

der nächsten Polizeibehörde Anzeige zu machen mit
dem Bemerken, daß x. Flaskamp auf die Ermittelung
der Thäterschaft und Wiederbeschaffung des gestohlenen

Gutes eiue Belohnung von 100 Thalern und auf die

Wiederbeschaffung eines Theils desselben eine nach
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dem Werthe entsprechendeBelohnung ausgesetzt hat.
Wesel, den 30. November 1872.

Der Staatsanwalt.
1777 1739. Es sind entwendet: »

I. In der Nacht vom 6. auf den 7, Oktober d. I.
aus dem Bureau des Bahnhofs-Jnspektorszu Ster-
krade mittelst Erbrechens einer Geldschieblade 17 THIr.
20 Sgr.:

II. in der Nackt vom 21. zum 22. d. Mts. dem
SchiffsknechtJohann Hassel zu Ruhrort

1. ein dunkelbraunesbeutelfönnigcs neues Porte¬
monnaie mit neusilbernemBügel und 2 Ver¬
schlüssen neben einander, nebst dessen Inhalt be¬
stehend aus 2 Karten Thalern und ca. 1 Thaler
an kle nein Gelde,

2. ein kurzer schwarzerWinterrockmitSammetkragen,
3. eine Cylinderuhr,in deren Kapsel sich der Name

des Bestohlenen befand, nebst einer schwarzen
Kette;
III. ain 25. d. Mts. dem Ackersmann Mathias

Dahmen aus Meiderich
1. eine graue mit grauem Bombasin gefüttertemit

schwarzemBand' eingefaßte dicke Düffe'jacke mit
einem kleinen Kragen von demselben Zeuge und
hatte dieselbe von Auhen2 und von Innen 1 Tasche,

2. ein gelblicher Kindershawl;
IV. in der Nacht vom 25. zum 26. d. Mts. dem

Schiffer Franz van Loosen zu Ruhrort
1. ein schwarzer Düffel-Ueberzieher mit Sammet¬

kragen und schwarzemFutter,
2. ein kurzer alter blauer Düffelrock mit Kragen

von demselben Zeug und schwarzem Futter,
3. eine neue braune englischlederneHose,
4. eine blau wollene Unterhose;

V. am 2S. d. Mts. Abends dem Bäcker und
SpecereihändlerHermann Optekamp zu Ruhrort aus
dessen Hausflur eine Tonne mit Seife gez. O. L.
11233 Nr, 90 im Werthe von ca. 70 Thlrn.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den Ver¬
bleib der gestohlenen Gegenstände,sowie über die
Thäterschaft Auskunft geben können, hiervon mir oder
der nächsten Polizei-Behörde Anzeige zu machen.

Wesel, den 30. November 1872.
Der Staatsanwalt.

R775 1756. Am 26. d. Mts. sind dem Schank-
wirth August Schilling Hierselbst aus der unver¬
schlossenen Geldlade der Ladentheke 4 Kassen-Anweisun¬
gen ü 1 THIr. und 1 Guldennotedes Herzogthums
Gotha gestohlen worden.

Ich ersuche alle Diejenigen, welche über den Ver¬
bleib des Geldes, sowie über die Thäterschaft Aus¬
kunft geben können, hiervon mir oder der nächsten
Polizei'Behörde Anzeige zu machen.

Wesel, den 3. Dezember 1872.
Der Staatsanwalt.

17 ZS- 1757. In der Nacht vom 20. auf den 21.
November d. I. sind aus einem Gebäude diesiger
Stadt mittelst Ansteigensdie nachzeichnetenGegen¬

stände gestohlenworden.
1. ein großer silberner Eßlöffel mit einem Wappen,

über welchem sich eine Krone befindet,
2. vier silberne Gabeln mit demselbenWappen,
3. drei große und 1 kleine Gabel mit Wappen,
4. ein Thcetops von Britannia mit Holzgriff,
5. vier Stück versilberte Messerbänke.
6. eine Scheere, ungefähr 16 Centimetcr lang, sehr

ant gearbeitet und neu polirt.
Ich ersuche Jeden, welcher über den Verbleib

der gestohlenenGegenständeAuskunft zu geben ver¬
mag, sich bei mir oder der nächsten Polizeibehörde zu
melden.

Düsseldorf, den 3. Dezember 1872
Der UntersuchungsrichterII Greiß

178V 1760. Am 12. November cr. sind zu Cal-
denhausen mittelst Einbruchs:

Ein schwarzerWinterrock, von wollenem Tuche,
gefüttert vorne mit dunklem Orleans, und hinten
mit schwarzem Schottleinen,an beiden Seiten mit
Taschen und Klappen versehen, sowie ein Paar
neue, schwarzlederne,lange Stiefel, gestohlen worden.

Bei dem Diebstahl wurden ein Paar alte Mili-
tairsticfel, wahrscheinlich von dem Diebe herrührend,
zurückgelassen.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬
bleib des Gestohlenen oder die Person des Diebes Aus¬
kunft geben kann, mir oder der nächsten Polizeibehörde
hiervon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den 30. November 1872.
Der Ober-Procurator:von Guerard.

17 GI. 1759. In der Nacht vom 4. bis 5. Novem¬
ber cr. sind zu Opladen aus einem Ladenlokal mittelst
Einbruchs folgende Gegenstände gestohlen worden.
1. 6 Coupons Kleiderstoffe.
2. 1 Stück Diagonal 33 Meter graue Keper.
3. 1 Coupon-Lasting, bezeichnet mit Ztr. 5139—37.
4. 5 Stück Herrn-Cachenezgrau u. braun mit Rand.
5. 4 Stück Mädchen-Colliesin hellen Farben.
6. 6 Stück Kiuder-CollieSin hellen Farben.
7. 4 Stück Herrn - Kravatten schwarz und schwarz

mit bunten Streifen.
8. 1 Sammethaube,schwarz mit weiß gestickt.
9. 1 Thpbelhaube, blau mit weiß gestickt.

10. ^ große und 1 kleiner Seelenwärmer.
11. 8 Paar Damenhandschuhe (Buxkin) in verschiede¬

nen Farben.
12. 6 Paar Herrnhandschuhe (Buxkin) in verschiede¬

nen Farben.
13. 2 Paar Herrnhandschuhe mit Maschledcrsutter.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬
bleib des Gestohlenen, oder die Person des Diebes
Auskunft geben kann, mir oder der nächsten Polizei-
behörde hiervon Mittheilungzu macheu.

Düsseldorf, den 30. November 1872.
Der Ober-Procarator: von Guerard.

17^?. 175ö. In der Nacht vom 23./2I November
cr. sind zu Düsseldorf, eur Winterüberziehermit



schwarzem Samnietkragen, innen mit rauhem schwamm
Wollenpelz gefüttert; ein desgl. von schwarzem Tuch
mit schwarzemSammetkragen und innen mit rothem
Mutter, 2 neue Mützen, eine schwarz seidene, und
eine von schwarzemTuche, sowie 2 helle Hosen von
dickem Stoffe gestohlen worden. . ^ ^

In den Ueberziehern befanden stch: 1 Wander¬
buch auf den Namen Andreas Kaufmann lautend,
und 1 Reisepaß auf den Namen Heinrich Hoonak-
ker lautend, 1 Gebetbuch, 1 Notitzbuchmit diversen
Papieren, und 2 Taschentücher gez. II.

Ich ersuche einen Jeden, welcher über den Ver¬
bleib des Gestohlenenoder die Person des Diebes
Auskunft geben kann, mir oder der nächsten Polizei¬
behörde hiervon Mittheilung zu machen.

Düsseldorf, den 27. November 1872.
Der Ober-Prokurator v. Guerard.
Personal Chronik.

1704. Der Kaufmann Wilh. Scheidt zu
Kettwig ist zum 1. Beigeordneten der Stadt Kettwig
auf eine 6jährige Amtsdauergewählt und von uns
bestätigt worden.
KF^4l- 1165. Laut AllerhöchstenErlasses vom 13.
d. Mts. sind die bisherigen Stadtverordneten Rentner
August Sölling und Gewerker Dr. zur. Karl Heyden
zu Essen, der von der dortigen Stadtverordn ten-Ver-
sammlung getroffenen Wahl gemäß, als unbesoldete
Beigeordnete der Stadt Essen für die gesetzliche 6-
jährige Amtsdauer bestätigt worden.
I ? MS- 1716. Der Peter Joseph Forder zu Gladbach
ist als Feldmesser vereidet worden.
U 7 1717. Der Gustav Adolf Fuchs zu Duisburg
ist als Feldmesser vereidet worden.
H787- 1718. Der Heinrich Höche Hierselbst ist als
Feldmesser vereidet worden.
I? 1719. Der Hermann Collmann von Schatte¬
burg zu Elberfeld ist als Bauführer vereidet worden.
I1725. Der von der Königlichen Regierung
zu Königsbergan die hiesige KöniglicheRegierung
versetzte Regierungs-Rath Faber ist in das Regierungs-
Collegium eingeführt worden.
> 7»t». 1744. Mittelst Allerhöchster Ordre vom 16.
v. M. ist die Wiederwahldes Hrn. Kommerzienraths
August Engels in Barmen als unbesoldeterBetgeordne¬
ter dieser Stadt auf 6jährige Amtsdauer bestätigt.

1687. Der an der 3. Klasse der katholischen
Elementar-Knabenscbulein der Kceuzstraße hier seither
provisorisch angestellte Lehrer Lothar Weder ist definitiv
ernannt.
I7SS 1633. Die an der 8. Klasse der Lambertus-
Fceischnle Hierselbst seither provisorischangestellte Leh¬
rerin Aloysta Zevelo ist definitiv ernannt.
R7ÄZ 1689. Der an der 2. Knabenklasse der kath.
Elementarschulezu Bilt seither provisorisch angestellte
Lehrer Friedrich Kolh ist definitiv ernannt.
Ä 7SM. 1690. Der an der 1. katholischen Elementar¬
schule zu ^Barmen seither provisorisch angestellte Lehrer

Bernhard Wessel ist definitiv ernannt.
169!. Die Lehrerin FranziskaSlvrk ist vro-

visorisch zur Lehrerin au der 4. Classe der evangelischen
2. Bezirks-Elementacschulehierselbst ernannt worden.

1612. Die an der oberen Mädchenklasse der
katholischen Schule zu Gustorf seither provisorischan¬
gestellte Lehrerin Josephine Stang ist defi-itiv ernannt.
ISA?. 1700. Der Lehrer August Niepenbergist
definitiv zum I .Lehrer ander evangelischen Elementar¬
schule zu Burg ernannt worden.
Z7V8- 1706. Der an der katholischenElementar¬
schule zu Herrenshof seither provisorisch angestellte
Lehrer Jacob Klefisch ist definitiv ernannt.

1707. Der ander evangelischeuElementar¬
schule zu Laar seither provisorisch angestellte Lehrer
Hermann Othlinghaus ist definitiv ernannt.

1715. Die Schulamts-AspirantinAuguste
Amels ist provisorisch zur Lehrerinan der 3. gemisch¬
ten Klasse der katholischen Elementarschule zu Bochold
ernannt worden.

1724. Der Schulamtsb.Werber Heinrich
Wißfeld ist provisorisch zum Lehrer au der 2. Klasse
der evangelischen Elementarschule zu Süchte!» ernannt
worden.
I8VS 1735. Die Lehrerin Henriette Eich ist pr -
visorisch zur Lehrerin an der evang. Louisenschule zu
Düsseldorf ernannt worden.
Z tütttZ. 1736. Der an der 1. Klasse der kathol.
Elementarschule zu Kirspelwaldniel seither provisorisch
angestellteLehrer Bernhard Cammann ist definitiv
ernannt.
RN«»ß 1740. Dem Candidaten des höhern Schul¬
amts Hermann Josef Schriller ist die Erlaubniß zur
Fortsetzung der höheren Privatschulezu Geldern für
das laufende Wintersemester ertheilt worden.

1741. Die Lehreritt Franziska Bertling ist
provisorisch zur Lehrerin an der gemischtenUnter¬
klasse der kathol. Elementarschulezu Wissel ernannt
worden.

1742. Die Lehrerin Maria Hubertina Vobis
ist provisorisch zur Lehrerin an der 2. Mädchenklasse
der kathol. Elementarschulezu Büderich ernannt worden.
R8tt7 1751. Der an der evangelischen Elementar¬
schule zu Dierath seither provisorisch angestellte Lehrer
Julius Wille ist definitiv ernannt.
R8V8- 1750. Die an der kathol. Elementar-Mäd-
chenschule auf dem großen Bruche zu Altenessen seit¬
her provisorisch angestellte Lehrerin Elisabeth Hautkappe
ist definitiv ernannt.
R 1749. Die an der oberen Mädchenklasse der
kathol. Elementarschule zu Gräfrath seither provisorisch
angestellte Lehrerin Elisabeth Brinkmann ist definitiv
ernannt.
RS 1748. Die an der 4. Mädchenklasse der
kathol. Schule zu Altenessen seither provisorisch ange¬
stellte Lehrerin Helena Linssen ist definitiv ernannt.
R8tt 1743. Der au einer Schule für evangelische
Kinder zu Elberfeld seither provisorisch angestellte Leh-



rer Richard Wenzel ist definitiv ernannt.
ISI« 1745. Der commiffarische Steuer-Empfäuger
Barutzky zu ReeS ist difinitiv zum Steuer-Empfänger
ernannt worden.
ISI» l?47. Der bisherige provisorische Lehrer

Joseph Gener ist zum ordentlichenLehrer an der Real¬
schule zu Esten ernannt worden.

ISlA 1746. Der Lehrer Eduard Tang ist proviso¬

risch zum Lehrer au einer städtischen Elementa schule
für evangelische Kinder zu Elberfeld ernannt worden.ISIS- 1664. Dem Barbier Peter Kleefisch zu Ohligs
ist das Befähigungs-Zeugniß zur Ausübung der kleinen

chirurgischen Hülfsleistungen und zum Ausziehen der

om
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Redigirt im Bitreau der Königlichen Regierung. — Düsseldorf, Hofbuchdruckereivon L. Voß n. Somp.
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Extra Aeilage
zum

49. Stück des Amtsblattes der Königlichen Regierung zu Düsseldorf.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Königlichen Regierung.

KA>K. 1763. Nachdemdie Rinderpest zu Neuen¬
dorf im Kreise Coblenz am 4. d. Mts., bei einem
angeblichaus Gratz eingeführten Mastochsen consta-
tirt worden ist, verordnen wir auf Grund des Gesetzes,
Maßregeln gegen die Rinderpest, vom 9. April
1869, sowie der dazu erlassenen Instruktion vom 26.
Mai 1869 und unter Bezugnahmeauf den Z. 323
des Strafgesetzbuches für den Umfang unseres Ver¬
waltungsbezirkes, daß von jedem der Rinderpest
verdächtigen Krankheits- oder Todesfalle beim
Rindvieh,oder sofern innerhalb eines Ortes in einem
Rindviehstande sich binnen 8 Tagen 2 Erkrankungs-
refp. Todesfälle unter verdächtigen Erschei¬

nungen ereignen, der Ortsbehördeunverzüglich An¬
zeige zu erstatten ist und daß der Besitzer vor der
durch die Behörde getroffenenEntscheidung die kranken
Thiere nicht schlachten oder tödten, etwa bereits
krepirte Thiere aber nicht verscharren, ausnutzen oder
sonst beseitigen darf im Gegentheil dieselben so zu
rsoliren resp, aufzubewahren hat, daß das Hinzu¬
kommen von Menschen oder Thieren abgehalten wird.

Die Herren Landräthe beauftragen wir gleich¬
zeitig die vorstehende Verordnungschleunigst zur Kennt¬
niß der Eingesessenen zu bringen und haben die Be¬
hörden vorkommenden Falls gemäß der Instruktion
vom 26. Mai 1869 zu verfahren.

Düsseldorfden 6. Dezember 1872. I. II. 7180.

Ausgegeben zu Düsseldorf den 7. Dezember 1872.

Redigirt im Bureau der Königlichen Regierung.— Düsseldorf,Hofbuchdruckereivon L. Boß u. Co.
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